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§ 740 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

Wenn in Seenot ein Schi+ oder die an Bord be,ndlichen Sachen von dritten Personen in Besitz genommen und in

Sicherheit gebracht werden, nachdem die Schi+sbesatzung die Verfügung darüber verloren hatte (Bergung), oder

wenn außer dem bezeichneten Falle ein Schi+ oder die an Bord be,ndlichen Sachen aus einer Seenot durch die Hilfe

dritter Personen gerettet werden (Hilfsleistung), so ist ein Anspruch auf Berge- oder Hilfslohn nach Maßgabe der

Vorschriften dieses Titels begründet. Ein solcher Anspruch ist auch dann begründet, wenn von einem den Vorschriften

des Handelsgesetzbuchs unterliegenden Schi+e ein der Binnenschi+ahrt dienendes Schi+ geborgen oder einem

solchen Schiffe Hilfe geleistet wird.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999
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